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Der Mitverschuldenseinwand bei den Kosten eines lnkassounternehmens
Obwohl die Vergütung von lnkassofirmen durch das RVG gedeckelt ist, werden Schuldnern selbst bei Bagatellforderun-
gen oft sehr hohe lnkassokosten abverlangt. Der Autor erörtert, wie lnkassofirmen häufig argumentieren, welche Gren-
zen der Erstattung von lnkassokosten gesetzt sind und welche Gebührentatbestände des RVG in Betracht kommen.

Philipp Schütt

Streitigkeiten über Freistellungsansprüche in Unternehmenskaufverträgen
ln Unternehmenskaufvedrägen wird meist vereinbaft, dass der Erwerber von Drittansprüchen gegen das Unternehmen
freizuhalten ist. Über lnhalt und Umfang solcher Freistellungspflichten entsteht häufig Streit. Der Autor klärt, ob die BGH-
Judikatur zu Freistellungsvereinbarungen hierauf anwendbar ist und bietet Lösungen für praktisch häufige Probleme.

Peter Hilgert

Aussagepsychologische Gutachten im Strafprozess
Gutachten zur Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen sind aus dem Strafprozess kaum wegzudenken. Gleichwohl lauern
hier zahlreiche Fallstricke. Wann solche Gutachten zulässig sind, erläutert der Autor im Detail. Zudem beleuchtet er Be-
sonderheiten bei minderjährigen oder geistig beeinträchtigten Zeugen sowie das Akteneinsichtsrecht von Opfer-Zeugen.
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+Editorial ....
Der,,ZAS-Tag': 2015
Von Anton Spenling
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Beiträge
Ð Neuerungen aus der Gesetzgebung 2014/2015 . . . . 99
Novellen zum Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz und zum Sozialbetrugsbekämp-
fungsgesetz
Die Neuregelungen zum LSDB-G und zum SBBG sind wie kaum andere Normen nach wie vor Gegenstand

heftiger Diskussionen. Der Beitrag gibt einen Überblick zu den Novellen 2014 und 2015 zam LSDB-G und
zum neuen SBBG.
Von Walter Neubauer

{ Rechtsfragen der Teilzeit 107
Elternteilzeit, Entgeltanspruch und Diskriminierung
Der Beitrag problematisiert im Hinblick auf jüngere Rsp aktuelle Rechtsfragen der Teilzeit als ein vorwie-
gend Frauen betreffendes Arbeitsmodell.
Von Katharina Körber-Risak

{ Ausgewähltes Judikatur-Update 2015 . 114
Wie immer zwingt der zeitlich enge Vortragsrahmen zu einer Auswahl. Geworden sind es letztlich 15 Ent-
scheidungen, die unter dogmatischen und praktischen Aspekten für sich allein oder iZm anderen Entschei-

dungen besonders wichtig erschienen. Kurze Anmerkungen im Rahmen der Darstellungstabelle sollen wie-
der das Erkennen der Auswirkungen und der Bedeutung der ausgewählten Entscheidungen erleichtern.

Von Franz Schrank

å Abg renzu n g Werkvenrag - D ienstvertrag - frei er Dienstvertrag
aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht 126
Die wissenschaftliche Perspektive
Die Unterscheidung zwischen Werkvertragsnehmern, ,,echten" DN und freien DN hat essentielle Bedeutung

für die Versicherungspflicht und die Abgrenzung zwischen GSVG- und A.SVG-Pflichtversicherung. Eine

Fehlbeurteilung durch die Parteien hat hâufig weitreichende Konsequenzen. Im Rahmen des Beitrags werden

daher die gesetzlichen Pflichwersicherungstatbestände gegenübergestellt, ihr Verhältnis zu einander geklärt

und die nach der Rsp des VwGH für die Abgrenzung maßgeblichen Kriterien herausgearbeitet.

Von Susanne Auer-Mayer

Ð Abgrenzung und Umqualifizierung Werkvertrag - Dienstvertrag -
freier Dienstvertrag
Aus der Sicht eines GPLA-Prüfers

135

Aus der Sicht des Praktikers (GPLA-Prüfers) werden das Prüfungsschema für die Abgrenzung zwischen

Werkvertrag-Dienstvertrag-freiem Dienstvertrag und die Folgen einer Umqualifizierung im Überblick
dargestellt. r

Von Markus TøibI

{ Abgrenzung und Umqualifizierung Werkvertrag - Dienstvertrag -
freier Dienstvertrag aus GKK-Sicht. , 139
Zu den Gründen und möglichen Lösungen
Aus GKK-Sicht werden die praktischen Gründe und das Verfahren für eine Umqualifizierung zwischen

Werkvertrag-Dienstvertrag-freiem Dienstvertrag dargestellt und die möglichen rechtspolitischen Lö-
sungswege diskutiert.
Von Elisabeth Zehelner

{ Umqualifizierung imZuge einer GPLA 144
Problemstellungen aus der Sicht der Beratungspraxis
In den letzten |ahren musste eine massive Zunahme der sozialversicherungsrechtlichen bzw steuerlichen
Umqualifizierung von Werkverträgen oder freien Dienstverträgen in Dienstverhältnisse - oft zehn fahre
zurück - festgestellt werden. Dies kann zu einer hohen finanziellen Mehrbelastung der Unternehmen füh-
ren, bis hin zu Insolvenzen. Es bestehen ein evidentes Rechtsschutzdefizit und überlange Verfahrensdauern.
Eine Änderung der Gesetzeslage erscheint geboten.
Von Hannes Mítterer
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+ Zum Maßstab fur Kohärenz in Kollektiwefträgen
oGH 26. 2.2015,8 0b 6/15p
Mit Kommentar von Harun Pacic

i Editorial 49
Neuerungen im Arbeitsrecht
Von Theodor Tomandl

Beiträge
Ð Aktuelle Änderungen im Arbeitszeitrecht mit Schwerpunkt auf Reisezeiten, . . . 52
Wesentliche Neuerungen bei Dienstreisen
Das Arbeitsrechts-Änderungsgesetz 2015 brachte zum l. 1.20L6 mehrere substanzielle li.nderungen im
Arbeitszeitrecht. Der Beitrag geht vor allem auf die li.nderungen bei aktiver und passiver Reisezeit und
die Verpflichtung der Arbeitgeber ein, Teilzeitkräfte über ausgeschriebene Vollzeitstellen zu informieren.
Von Rolf GleiJ3ner

Ð Arbeitsvertragsklauseln 2016. . . . 57
Pauschalentgeltvereinbarungen, Konkurrenzklausel, Ausbildungskostenrückersatz
Mit dem Arbeitsrechts-Ãnderungsgesetz 20L5 BGBI I 2015/152 kam es erstmals zu einer (teilweisen) ge-

setzlichen Regelung von Pauschalentgeltvereinbarungen (All-in-Klauseln). Weiters wurde die Verwendung
von Konkurrenz- und Ausbildungskostenersatzklauseln eingeschränkt. Der Beitrag untersucht die damit im
Zusammenhang stehenden Rechtsfragen.
Von Martin Rísak

Ð Arbeitsrechtliche Konsequenzen des Bezugs von Rehabilitationsgeld
und Umschulungsgeld. . .

Klarstellungen betreffend Entgeltfortzahlung, Abfertigung und Betriebspension
Durch das ARÄG 2015 (BGBI I20I5lI52) wurden das AVRAG, das AngG und das BPG geändert, um die
Auswirkungen des Bezugs von Rehabilitations- oder Umschulungsgeld im aufrechten Arbeitsverháltnis zu
klären.
Von Michaela Windisch-Graetz

65

{ Gesetzliche Neuerungen im arbeitsrechtlichen Elternschulz. . .

Änderungen im MSchG, VKG und AngG seit 1. 1. 2016 in Kraft
Die in diesem Beitrag besprochenen Änderungen im MSchG, VKG und AngG sollen zu einer besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen und den Bedürfnissen der betrieblichen Praxis entgegen-
kommen. Ausgewählte Schutzbestimmungen des MSchG sind nun für arbeitnehmerähnliche freie Dienst-
nehmerinnen anzuwenden, eine Bandbreitenregelung bei der Elternteilzeit wurde eingefiihrt, das Recht auf
Elternkarenz ausgeweitet, ein Bestandschutz bei Fehlgeburten normiert sowie die sogenannte ,,Woèhen-
geldlücke" neu geregelt.
Von lulia Enzelsberger

67
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nach Erscheinen dieses Heftes beim
Verlag widersprechen.

Druck: NOMOS Druckhaus, In den
Lissen 12, 76547 Sinzheim.

NZS 6/2016IV

das
be



-

Rechtsprechungsd ienst Soziale Sicherheit

Sozia lgerichtsverfah ren

BVerfG, Beschluss vom 25.08.2015 - 1 BvR 1.528174

Der Anspruch auf rechtliches Gehär gebietet, dass die Anforderungen an die Sorgfalt des
Bevollmächtigten bei der Prüfung einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht
überspannt werden.
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L Sozialgerichtsverfahren

2 Grundsicherung

3Wiedereinsetzung nach Fristversäumnis
Werden im gerichttichen Verfahren wichti-
ge Fristen versäumt, kann das für die
Betroffenen erhebliche Konsequenzen
haben. Trifft die Schutd fûr das Verpas-

sen den Bevoltmächtigten (Rechtsanwalt,

Rechtsschutzsekretär), wird das dem Be-

teiligten wie ein eigenes Verschutden zu-
gerechnet, Das bedeutet: der Prozess ist
vertoren, und der Bevottmächtigte muss

unter Umständen Schadensersatz teisten.
Deshalb ist klar, dass die Bevollmächtig-
ten, in deren Büro ein Fehler untertaufen
ist, a[[es tun müssen, um diesen im [aufen-
den Verfahren zu l<orrigieren. Das kann

über die in allen Verfahrensordnungen vor-
gesehene >Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand< erfolgen, die iedem zusteht,
der unverschuldet eine Frist versäumt hat.

Anforderungen an Bevollmächtigte
nicht überspannen

Atte Gerichte sind sich einig, dass nur ein
schuldhafter Fehler der ProzessbevoIt-

mächtigten und nicht jedes Versäumnis
des in deren Büro tät¡gen Personats dem

Mandanten zugerechnet wird. Entspre-

chend wird in den meisten Fätlen versucht,
das Gericht davon zu überzeugen, dass a[-

lein das Büropersonal die Schutd an dem

Versäumnis trifft, während der eigentliche
Bevollmächtigte keinen Fehter gemacht
habe. Da der Bevotlmächtigte aber die Ver-

antwortung für die Organisation seines
Büros und die richtige Unterweisung sei-
ner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat,
stelten sich immer wieder schwierige Ab-
Srenzungsfragen, mit denen sich das
BVerfG in einem jetzt veröffentlichten Be-
schtuss befasst hat.

Rechtsstre¡t vor dem LAG Hamm

Der Anwalt musste eine Berufung zum Lan-

desarbeitsgericht (LAG) in Hamm fristge-
recht begründen. Er verfasste und unter-
schrieb den Schriftsatz am tetzten Tag der
Frist und gab seiner fachtich qualifizierten
Anwattsgehilfin die Anweisung, den Text

an das LAG zu faxen. Die Mitarbeiterin trug
zwar in den Fristenkalender die Erledigung
der Frist ein, vergaß aber, den Text wirklich
an das Gericht zu faxen, bevor sie das Büro

verließ. Gegen 23.3o Uhr bemerl<te sie den

Fehter und rief den Anwalt zu Hause an.

Der sah keine Mögtichkeit mehr, zunächst
zum Büro und dann zum Gericht zu fahren,
sondern entschied sich dafür, den Schrift-
satz am heimischen PC noch mal fertig zu

stetten, auszudrucl<en und vom privaten

Faxgerät zu versenden. Das ging wegen ei-
nes Papierstaus schief, so dass zumindest
die Seite mit der Unterschrift nicht mehr
vot 24,oo Uhr beim LAG Hamm ankam,
Das verwarf daraufhin die Berufung wegen
Versäumung der Begründungsfrist und

lehnte die Gewährung von Wiedereinset-
zung ab.

Keine überhöhten Anforderungen

an die Sorgfalt
Diese Position hat das BVerfG mit deutti-
chen Worten missbittigt. Der Anwalt durfte
seiner Mitarbeiterin die Versendung eines

Schriftsatzes übertragen und sich darauf
vertassen, dass sie eine l<lar abgegrenzte,
einfache und routinemäßige Arbeit ertedigt.
Die Mitarbeiterin war fachlich versiert und

wurde regelmäßig hinsichtlich der gewis-

senhaften Erledigung ihrer Arbeit über-

wacht. Für ihr einmatiges >Versagen< muss

der Anwalt nicht in dem Sinne einstehen,

Kra n kenve rs ic h eru ng

Re nte nve rsi c h eru n g

Grundsicherung

Unfallversicherung

lmpressum

4

5

6

7

4

dass es ihm als eigenes Verschulden zuge-

rechnet wird. 5o weit wäre auch das LAG

Hamm wohl einverstanden, hat dann aber
angenommen, dass es dem Anwalt zum Ver-

hängnis wird, dass er kurz vor Fristablauf

noch versucht hat, die Sache zu retten.

LAG hätte Wiedereinsetzung gewähren

müssen
Das ist eher abwegig: hätte er nichts ge-

tan, sondern am nächsten Tag vom Büro

aus Wiedereinsetzung beim LAG Hamm

beantragt, wäre diese zu gewähren gewe-

sen. Der am Ende an der Schwäche des

privaten Faxgerätes gescheiterte Ret-

tungsversuch kann daran im Ergebnis

nichts ändern.
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lm Mai zorT ist es wieder

soweit: Die Setbstverwatter/

innen bei den Sozialversi-

cherungsträgern werden

neu gewähtt..le näher der

Termin heranrückt, desto mehr

wird wieder über Sinn und

Zweck der Selbstverwaltung

diskutiert werden. Diese wird

oft als i.iberftüssig angesehen.

Dabei wird übersehen, dass

sie - trotz aller Restriktionen

- durchaus auch erfolgreich

arbeiten kann. Hier wer-

den mehrere Beispiele für

erfotgreiches Handeln von

Setbstverwaltungen bei Kran-

kenkassen vorgestellt. Und:

Die neue Bundesbeauft ragte

für die Sozialwahlen ertäutert

ihre Ziele. Schließlich erfolgt

Aufktärung: Was muss bei den

Vorschlags- und Unterstlitzer-

listen beachtet werden?

Sozìale Sìcherheìt Online

Das Plus für Abonnenten:
. Alle Beiträge

ab r lzor4 online
. Leistungsfähige

Volltextsuche
. Zeitsparende

Kurzfassungen

o Nützliche Arbeitshilfen
. Links aufexterne Quetlen

Zugangsdaten anfordern auf:

www.SozialeSicherheit.de/

registrierung
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verwaltung
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Vor der Sozialwahl
Erfolge von Selbstve

Harus Nnr¡slsxr
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Soziale Selbstverwattung im Btick
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Aus der Praxis der Selbstverwaltung:
Beispiete für erfolgreiches Handetn

bei den Krankenkassen (Teit r)

lnfratest-Umfrage zur gesetzlichen Rente:

72"/" der lüngeren würden höhere Rentenbeitråige akzept¡eren

Personalia
Aus der Gesetzgebung
Termine
Rürup-Rente: Nicht ganz so negative Bilanz

lnr¡¡r Becrrn
Vor und nach der Hartz-lV-Reform:
ìilie sich Einkommen und Ausgaben der Betroffenen 

,

verändert haben
ie belssJa 

1_d 
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1d _re 
ilha,bg[ ostlc! lejten 9l!.bti!h ge:su¡ ]<en :

93

702 lrrrte nvtew: BuruoeswnnIBEAUFTRAGTE Rlrn Pnw¡lsrl
>Die Möglichkeiten der Selbstverwaltung
werden grandios unterschätzt(

R*chf" 105 Srlre MecrE
Probleme im Umgang mit Sozialdaten bei Sozialwahlen

Was ist bei den Vorschlags- und Unterstützerlisten
zu beachten?

Position 88 Hn¡¡s Nnrc¡lsrt
Asylpal<et ll: Schtimme Einschränkungen von

Menschen- und Existenzsicherungsrechten

Magazin 89

90
97

92

92

Soziales 1.71
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Reform des BehindertengleichStellungsgesetzes
Stand und Perspektiven nach der Evatuation des Gesetzes

Gesundheit 725 ELseetH RÜtr¡¡¡,Mtflr,¡tt¡nronlN o¡nÜeTRGANGSPFLEGE:

>lch bin überat[ Ktinken putzen gegangen(

Am r. Januar 2015 startete mit

Hartz lV die wohlgrößte Soziat-

reform der Bundesrepublik.

Lange war unktar, in wetchem

Ausmaß dadurch das Einkom-

men der einzetnen Betroffenen

verbessert oder verschtech-

tert wurde. Jetzt tiegen dazu

erstmals genauere Zahten vor.

Hier wird die faktische Lage von

Arbeitslosenhilfe- bzw. Sozial-

hilfebeziehenden vor der Reform

mit der fal<tischen Situation der

G ru ndsiche ru ngsbeziehenden

hinterher verglichen.726 lmpressum
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Liebe Leserinnen und Leser!
Die März-Ausgabe der Sozialen Sicherheif berichtet einleitend über
die Eröffnung des neuen Büros am 9. Februar in Brüssel, das nun-
mehr als Europavertretung der österreichischen Sozialversicherung
den ständigen Betrieb aufgenommen hat.

Zur öste¡reichischen Gesundheitsreform steuert Dr. Gottfried Endel
(HVB) dieses Mal den 4. Teil seiner Serie bei, wobei er anhand von
Modellrechnuungen, der ausgewählten Modellregion Osttirol mit
rund 50.000 Einwohnern sowie der Rahmenbedingung einer hohen

Ärztedichte Szenarien für ein ambulantes Versorgungsmodell dis-
kutiert. Dabei wird von einer modernen Primärversorgung aus-
gegangen, die multiprofessionell und weniger ,,arztlastig" als die

derzeitige österreichische Versorgungs-
landschaft aussehen soll.

Mit der Quaiitätssicherung in der Langzeit-
pflege befassen sich Dr. Margarethe Gras-
ser (BMASK) und Prof. Dr. Johannes Rudda
(vormals HVB). Dabeiwerden in den Berei-

chen Pflegegeld, Pflegekarenzgeld und der
24-Stunden-Betreuung einige Aspekte der

Qualitätssicherung dargestellt. Gerade die
noch immer anhaltende Diskussion um die selbständigen Perso-
nenbetreuer/-innen zeigt, dass durch das Pflege-Verfassungsge-
setz von 2008 noch nicht sämtliche Probleme gelöst sind.
Univ. Prof. (i.R.) Dr. Rudolf Forster publiziert in dieser Ausgabe den
ersten Teil einer zweiteiligen Serie zur Bürger- und Patientenbetei-
ligung im Gesundheitssystem. Diese sei - so der - Autor im letzten
Dezennium zu einem ,,Megatrend" geworden und global agierende
Organisationen wie die WHO haben die Einbeziehung der Öffent-
lichkeit sowie der Patienten/-innen (,,Health 2020") weitergeführt
bzw. verstärkt. Forster zeigt in seinem Beitrag die diesbezügliche
Situation in drei Ländern auf, so in England, in den Niederlanden
sowie in Deutschland und leitet daraus unter anderem die Er-

kenntnis ab, dass kollektive Patientenbeteiligung dorl in der Regel

am ehesten realisierbar ist, wo Patientenorganisationen gut orga-
nisiert sind und nach Möglichkeit öffentlich gefördert werden.
Schließlich zeigen MMag. Karina Lichtenberger und MMag. Wolf-
gang Hable (beide OÖGKK)am Beispiel eines Projektteams.in der
OÖ Gebietskrankenkasse auf, wie lnnovationsmanagement beim
zweitgrößten Krankenversicherungsträger Österreichs fun ktionie-
ren kann

Dr Wilhelm Donner
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Aktuell
94 Europavertretung der österreichischen

Sozialversicherung wurde eröffnet

96 Salzburger Werbepreis fur Kampagrre Polypharmazie

97 Über 1 15.000 gesündere Arbeitsplätze: OÖGKt< te¡ert
neuen BGF-Rekord

OÖGKK - Neuer Vorstarrd

98 NÖGKK verlieh Gütesiegel flir gesunde Betriebe -
ô3 Firmen für betriebliche Gesundheitsförderung
ausgezerchnet

99 SVA der Bauern - Vorstand und Kontrollversammlung
neu konstitr-lrert

Neue Wege
'1 00 Gesundheitsre{orm - verschiedene Wege vom
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4. Teil: Ambulantes Versorgungsmodell einer Regiorr
Dr. Gottfried Endel

109 Qualitätssicherur.tg in der Langzeitpflege bei Leistungen
rm Bundesbereich
Dr. Margarethe Grasser. Prof. Dr. Johannes Rudda

1 16 Búrger- und Patientenbeteiligung im Gesundheitssystem
1. Teil: Was sind die zentralen Fragen für Politik
r¡nd Praxis r-rnd was lässt sich aus internationalen
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Univ.-Prof. (i.R.) Dr. Rudolf Forster
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.1 33 Lebenserwartung ist nicht genug: Gesundheitsmaße

im Vergleich
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Soweit rn diesem Hefl personenbezogene Bezerchrrungen nur rn mann-
hcher Form angelührt srnd. beziehen sie sich auf Frauen und Männer in
gieicher Weise. Ber der Bezerchnung best¡mmler Personen oder Perso-
nengruppen wirci die leweils geschlechlsspeziTrsche Form verwendet.



ln diesem Heft

Schwerpun l<t Steuerreform : Registri erkassenpfticht nicht verfassungswid rig! (Rzeszut, Grünsteid[) 537

Gewährung verbilligter Mahlzeiten außerhalb des Betriebs 547

En ergiea bgabenvergütun g doch für Dienstteister ab 2Ot7 und die Folgejahre? (Laudacher) 542

Schlussanträge in der Rechtssache C-493174, Dilly's Wellnesshotel GmbH (Caspori) 544

ü berraschungsverb ot im Abgabenverfahren 546

Die Grenzen einer ökologi schen Steuerreform (G. Mayr, Müllbacher) 547

Täg liche hatbsttindige Ruhepause bei Beamten zähltzur Dienstzeit 550

Verkauf von ,,Altgrundstücken" ohne Steuer - zu schön, um wahr zu sein (Bodis) 557

Rechtmäßige Erlassung eines Abgabenbescheides innerhalb (mehrfach) verlängerter Veriährungsfrist 556

G ü nsti gkeitsregeI bei Versteuerun von Vergleichen (Sch uster) 557

Der aktuelte Verrechnungspreisfa[1: Konzernumlage für die Nutzungsüberlassung einer
Vertriebsorga n isation (Ki en a st) 559

Neu regelun g der Wegzu gsbesteuerun g 564

Umfang und Grenzen der Rückwirkungen bei Umgründungen (Renner) 565

Steuerliche Benachteiligung von Veganern und Altergi l<ern (Kaufmann) 569

Kfz-Verm ietun g und Vorsteuer 570

DerAntagespiegel nach S 226 UGB (Maschek, Rohatschek) 57't

Veranstaltun gstipp: Konferenz Banken im Um bruch 575

Aus der jüngsten Rechtsprechung (aktuelte Steuerj ud i katu r) 576

r Sicherstetlungsauftrag
¡ USt: Steuerschuldner

r Verfahren: Schätzung

lmpressum:
Siehe letzte Umschlagseite

In haltsverzeich nisdienst per E-Mai[.
An meldung unter http:/lwww.lindeverlag.at/newsletter/anmetdun g/neu/

Redaktion: Prof. Gerhard Gaedke/Dr. Gerhard Kohter
Dr. Christa Lattner/Mag. Stefan Menhofer
Dr. Michael Tumpel
+43 7 24 630, Fax: DW 51

redaktion@li ndeverlag.at
+43 724 63O Serie, Fax: DW 23
L21O Wien, Scheydgasse 24

Tet. Redaktion:
E-MaiI Redaktion:

Te[. Verlag:
Adresse:

SWK

o

o



1/)

f

ZöR

Band 71 .Heft 1 . März 2016

a

uwtvÉ

Die Einordnung audiovisueller Medien in das System desWelthandelsrechts
Franziska Sucker

Opinion 2/13 of the Court of Justice in the Context of Multilevel Protection
of Fundamental Rights and Multilevel Constitutionalism
Ana Maria Guerra Martins

Die Haftung der Europäischen Zentralbank für rechtswidrige Banken-

a ufsicht: Verantwortu ngsabgrenzu ng und Anspruchskonku rrenzen
Martina Almhofer

Recent Austrian practice in the field of international law
Report for 2Ol 5

HelmutTichy. Konrad Bühler' Philip Bittner' Ulrike Köhler

Lieferungen über Direktle¡tungen durch Stromerzeuger - eine Chance zur
Realisieru ng Erneuerba rer Energ ien-Kraftwerke?
Renate Pirstner-Ebner

Buchbesprechung Michael Anderheiden/Rainer Keil/Stefan Kirste/
Ja n phil ipp Schaefer (H g), Verfassun gsvora ussetzun gen. Gedächtnisschrift
für winfried Brugger, Tübingen: Mohr siebeck 2013,lx + 832 S, 1 59,00 €'
tsBN 978-3 -1 6-1 52s77 -3

Stefan Storr

Buch besprech u ng Horst Dreier (Hg), Gru nd gesetz-Kommentar 13, Tü bingen:

Mohr Siebeck 2013, XXX\tlll + 1937 S, 219,OO €, ISBN 978-3-16-150493-8
Stefan Storr

Buchbesprechung Thomas Hìeber, Die Europäische Bürgerinitiative nach

dem Vertrag von Lissabon, Tübingen: Mohr Siebeck 2014, XX + 336 S'

ó9,00 €, lsBN 97a-3-16-153023-4
Teresa Weber

Buchbesprech un g Cornel ìa J anìk, Die Bi ndun g internationa Ier

Organisationen an internationale Menschenrechtsstandards, Tübingen:
Mohr siebeck 2012, xxl+ 608 s,99,oo€,lsBN 97a-3-16-1519O6-2
Stefan Kieber

o

á W/
1-26

27-57

59-102

1 03-1 56

157-174

179-142

183-187

189-191

193-198



lll'ill
L

zfv L/20L6
4l.lahrgang, März 20L6

ABHANDTUNGEN

iNHALTSVERZEICHNIS

Das neue Herausgeberteam

Rudolf Thienel: Rah men bedi ngu ngen erfolgreicher Verwa ltun gsreformen

Christoph Grabenwarter/Michael Holoubek: ZurAustegung des Art 17 B-VG

Markus Vaðek: Verfahrenshilfe vor den Verwaltungsgerichten

74

28

3

4

Carsten Roth: Der Verfassungsgerichtshof und das Tabakmonopolgesetz - was nun?

RE CHTSPRE CHUNGSBERICHTE

35

Thomas Krötl: Rechtsprech u ngsbericht: Verfassu ngsgerichtshof und U nionsgerichte

Harald Eberhard/Christian Ranacher/Martina Weinhandl: Rechtsprechungsbericht: Landesverwaltungsgerichte,

Bu ndesverwaltu n gsgericht und Verwa [tun gsgerichtshof

FACHTITERATUR

43

72

Georg Lienbacåer(Hrsg), Verfassungsinterpretation in Europa. Heinz Schäffer Gedächtnissymposion (Ctaudia Wutscher) 106

Michael Holoubek/Georg Lienbacher (Hrsg), GRC Grundrechtscharta der Europäischen Union. Kommentar (Martin Paar) 107

Wolfgang Benedek/Florence Benoît-Rohmer/Wolfram KarI/Matthías C. Kettemann/Manfred Nowak (Hrsg), European

Yearbook on Human Rights 2014 (Emmanuet Manolas) 108

Michael Kaltels, Neue Technologien und netzbasierte Medien ats Herausforderungen des Datenschutzrechts. Untersuchungen

am Beispiet von Cloud Computing, Smart Metering und dem Einsatz mobiter Apps. (Beate D. Rachmann)

Werner Doral( Kodex Asyt- und Fremdenrecht. 1. Auftage, Stand 1.9.2015. (Emanuel Matti) r72

Gerald Kienastberger/Anna Stellner-Bichler, Nö Baurecht 2015 (Bettina Koprivnikar) IL2

110

zfv.lexisnexis.at



wohnrechtli
blätter:

DT-zn#*

wohnrechtliche blätter:wobl . WEG

Heft 3 März 2016
(29.lahrgang)

31. Zur Frage, ob ein Chinarestaurant bei unspezifischer
Widmung des Wohnungseigentumsobjekt als,,Geschäft"
im Wohnungseigentumsvertrag betrieben werden kann
(OGH 30. 10. 2015, 5 Ob 192/15v -
Unív.-Prof. Dr. Andreas Vonkílch) 1O4

32. Zur Genehmigungsfähigkeit einer Liftverlängerung
zur Erreichung eines barrierefreien Zugangs beider
Geschoße einer Maisonettewohnung
(OGH 25. 9.2O1s,5 Ob 157l15x) 10ó

33. Zur Abgrenzung der ordentlichen von der
außerordentlichen Verwaltung
(OGH 14. 7 . 2015, 5 Ob 2311 5s -
Dr. Andrea Hínteregger / RA MMag. Philîpp Dür) 107

34,Zur Anmerkung der Zusage der Einräumung des
Wohnungseigentums nach $ 40 Abs 2WEG 2OO2

(OGH 14. 7 . 2015, 5 Ob 7011 5b - Offentlicher Notar
Unîv.-Doz. Mag. DDr. Ludwig Bittner) 111

ABGB

35. Zur Mietzinsminderung bei Einschränkungen der
Erhaltungspflicht des Vermieters; Rechtsmittelzulässigkeit
im Zwischenstreit über die Höhe des Mietzinsrückstands
(OGH 29. 7.2015,9 Ob 23/15w -
RA Unív.-Prof. Dr. Olaf Ríss, LL.M.) 112

s. 75-f1ó

Aufsatz

Dr. Reinhard Pesek
Zur außerordentlichen Kündigung durch den
Bestandnehmer

a

75

Veranstaltungsbericht

Matthias Knoll, Marco Scharmer B.A.
IWD - Erhaltungs- und Endrenovierungspflichten
des Mieters: Gibt es Vereinbarungen, die díe
,,Klauselentscheidungen" des OGH überstanden haben? 90

Rechtsprechung
Nr. 2ó-3ó

MRG

26. Zur Frage, ob g 12a Abs 3 MRG EU-Ausländer beim
Erwerb von BeteilÌgungen diskriminiert
(oGH 24.2.2015,5 Ob 224/1aù 93

27. Zum Beginn der Verjährungsfrist bei einer Verletzung
der lnformationspflicht betreffend die Veräußerung des
Unternehmens oder eines Machtwechsels
(oGH 2ó. 11.2015, ó Ob 131/15f -
Univ.-Prof. Dr. Andreas Vonkilch) 94

28. Zur Frage, wie Verzögerungen der Mängelbehebung
bei der in 5 15a Abs 2 MRG normierten Frist zu
beurteilen sind
(oGH 30. 10.201s,5 Ob 99l15t) 100

29. Zur Kündigung wegen unleidlichen Verhaltens
aufgrund von ständigen, als unberechtigt zu
qualifizierenden Anzeigen
(OGH 19. 11.2015,7 Ob144/152) 102

30. Zum Kündigungstatbestand des 5 30 Abs2Z 3
letzter Halbsatz MRG
(OGH 1ó. 12.2015,3 Ob 236/152) 104

3ó. Zum schlüssigen Verzicht des Mieters auf sein
Mietrecht
(oGH 18. 3.201s,3 Ob 20115k)

lmpressum 1 1ó

Gedruckt auf säurefreiem, chlorfrei gebleichtem Papier-TCF

Ausgewertet im Abstract Service IBZ

116

\^/w\,. r,erl a g<lcsterrei c lr. ¿l t
\ .'\\'\^'. irr sportrr L a t

IVERLAG
I OSTERREI(,H



ZVR
[rruHar-r]

tEditorial....,
Von Karl-Heínz Danzl

Beiträge
Ð Aktuelle Entwicklungen der Ersatzpflicht bei Personenschäden
Der Beitrag befasst sich mit aktuellen Entwicklungen beim Ersatz von Personenschäden, wobei auf Fragen

des Verdienstentgangs, der Heilungs-, Pflege- und Besuchskosten ebenso eingegangen wird wie auf den

Ausgleich des Haushaltschadens sowie das Schmerzengeld.

Von Ernst Karner

å Neues aus Brüssel und Luxemburg
2011 hatte die Kommission das Weißbuch Verkehr mit 40 Initiativen und 131 konkreten Maßnahmen

veröffentlicht, um verbleibende Hindernisse zwischen Verkehrsträgern und nationalen Systemen zu beseiti-

gen. Ende 2015 bekräftigte das Parlament seine Unterstützung, legte Ergebnisse einer Bestandsaufnahme

vor und schlug gleichzeitig weitere Politikmaßnahmen vor. Kernpunkte sind zB die Finanzierung der Ver-

kehrsinfrastruktur durch die Nutzer und die Anlastung externer Kosten bei deren Verursachern, die Schaf-

fung des einheitlichen europäischen Luftraums, die Einflihrung einer entfernungsabhängigen Maut und die

öffnung der nationalen Märkte des Schienenpersonenverkehrs. Die Entwicklung der gemeinsamen Ver-

kehrspolitik bleibt also eine fortwährende Herausforderung, wie auch dieser aktuelle Bericht zeigt.

Von Othmar Thann

Checkliste
Ð Neues im Luftfahrtrecht 2016. . . .

Wie bereits in den vergangenen |ahren wird auch heuer wieder ein Überblick über die seit Erscheinen der

letzten Checkliste im vergangenen |ahr im Bereich des österr und europäischen Luftfahrtrechts eingetrete-

nen Neuerungen gegeben; die nunmehr veröffentlichte Checkliste schließt idS wiederum nahtlos an die im
Vorjahr erschienene an.

Von loøchim J. Janezic

Rechtsprechung
{ Haftung e¡nes zehnjährigen Radfahrers. .

53: OGH 9.4.2015,2 Ob 31/15w
Mit Anmerkung von Georg Kathrein

Ð Verneinung des Feststellungsinteresses des Feueruersicherers gegenÜber t

der freiwilligen Haftpflichtversicherung des potenziellen Schädigers
54: OGH 10.12.2014,7 Ob164/14i
Mit Anmerkung von Christiøn Huber

Ð Schadenersatzansprüche bei ohne Zustimmung ertolgter
lnternet-Veröffentlichung von Sex-Videos ., . .

55: OLG Wien 26.8.2015, 11 R 119/15y
Mit Praxistipp von Karl-Heinz Danzl und Anmerkung von ísøbelle Pellech

109

112

121

122

125

128

131

..j ud i katu ru bersicht Verwaltu ng
Ð stvo 135
56: LVwG Vorarlberg 1 4. 1 2. 201 5, LVwG-1 - 651 |R1 4 - 2O1 4
Ausnahme firr den landwirtschaftlichen Verkehr soll Erreichbarkeit landwirtschaftlich genutzter Flächen

sicherstellen
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57: VwGH 2. 10, 2015, Ra 2015/1 1/0068
Rückwärtsfahren auf Autobahn führt zwingend zum sechsmonatigen Entzug

58: VwGH 2. 10. 20'15, Ra 201511110041 .

135

136
Formalentziehung nach S 24 Abs 4 FSG dauert nur bis zum Zeitpunkt der ärztlichen Untersuchung

59:VwGH15-10.2015,Ra20151111OO69 ... .....
Zweijähriger Beobachtungszeitraum, Zeitabstand zwischen den Delikten maßgeblich

136

+ KFG
60: VwGH 15.10. 2015,201311110127

137

Erteilung einer Fahrschulbewilligung, keine ,,automatische" Anerkennung der Berufspraxis ,,Fahrschulin-
haber" im EWR-Raum

Kuratorium fur Verkehrss¡cherheit
+ Die Ausbildung zum Erwerb der Lenkberechtigung B auf dem Prufstand. . . . . 138
Wirksamkeitsanalyse und Optimierungspotentiale
Eine Fahrausbildung muss darauf abzielen, dass zukünftige Verkehrsteilnehmerlnnen bís zu70 Jahre sicher
am Verkehrsgeschehen teilnehmen können. Eine Ausbildung, die auf die Vermittlung und Überprüfung
von reinem Wissen und Fertigkeiten ausgelegt ist, kann diesem hohen Anspruch nicht gerecht werden.
Vielmehr sollte sie dazu befihigen, sich an unterschiedliche Verkehrssituationen und neue Gegebenheiten

anzupassen. Es ist daher ein Umdenken von der qualifikationsorientierten hin zur kompetenzorientierten
Ausbildung vonnöten.
Von Daníela Knowles, Florian Schneider, Birgit Salamon und Ingolf Erler
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Wann ist eine
Stadt uróan?

lm Jahr 1933 verabschiedeten Stadtplaner-
lnnen und Architektlnnen die Charia von
Athen, dem Manifest des modernen Städ-
tebaus, ,,Die funktionale Stadt" und die Aul
gaben der modernen Siedlu ngsenlwicklu ng
standen dabei im Mrt'telpunl4. Laut diesem
lJbereinkommen muss eine moderne Stadt
folgende Kriterien eÍüllen: Wohnen, Arbei-
ten, Erholung und Verkehr. Der deutsche
Wir-tschaftswissenschaftler Edgar Salin, der
1960 den Deutschen Städtetag eroffnete,
machte Urbanität an zuvei Bedingungen
fest : Bürgelnnentugend und Mitwirkung
der Burgerlnnen am Stadtregiment, also
der direkten Demokratie. Mit Bürgerlnnen-
tugend meinte Salin, dass die soziale Stel'
lung der städtischen Bevolkerung nicht be-
stimmt wird von der sozialen Herkunft,
sondern von Bildung und Leistung, Doch
selbst, wenn es gelänge, in einer neuge-
bauten Stadt alle genannten Elemente zu
realisieren, so hätte drese Stadt noch keine
uhane Qualität. Urbanität ist Ergebnis sozi-
aler Prozesse, die Zeit brauchen, um sich
zu entfalten, Urbanitat ist auch Ergebnis
historischer Enlwicklungen, und die euro
päische Stadt hatte im Durchschnitt 5O0

bis 1.000 Jahre Zeit, um sich zu enttui-
ckeln, Urbanitàt ist Präsenz von Geschichte
in Alltag der Menschen. Urbanität heißt
aber auch unkonventionelle Veränderungen
zuzulassen und neue Wege zu gehen.

a

Dr, Thomas Weninger
Generalsekretàr des Osterreichischen Städtebundes
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Wir brauchen sozial
gerechte Städte

Osterreichs Städte srnd im Umbruch.
Rasante Enbwicklungen bergen neue Chan-
cen, aber auch viele Herausforderungen.
Was sind die wichtigsten Themen der Zeit?
Oberste Priorität haben dezeit sichere Ar-
beitsplätze. Dìe Menschen brauchen Jobs,
die Zukunft haben und genügend Einkom-
men bringen, um das Leben meistern zu
können, Die Politik ist gefordert, die Voraus-

setzungen dafür zu schaffen, Es mcissen
so viele Menschen wie nur irgend moglich
eine fundierte Ausbildung erhalten, um sich
so für einen guten Arbeitsplatz zu qualifrzie-

ren. Und jene, die keinen Arbeißplatz ha-
ben, müssen so rasch wie möglich einen
bekommen. Das zweite wichtige Thema in

den Städten und Stadtregionen lsf /er,st-

barer Wohnraum. Wohnen darf nicht zum
Luxusgut werden. Das muss für alle Men-
schen gelten, nicht nur für Bewohnerinnen
und Bewohner des sozialen Wohnbaus, die
in Wien über 60 Prozent ausmachen. Die
Politik muss dafür sorgen, dass es in Oster-

reichs Städten auch weiterhin zu keiner
Ghettoisierung kommt. lm Vergleich zu an-
deren internationalen Metropolen sind hei-
mische Städte sicher und sollen es auch
weiterhin bleiben, Solidarität ist in unserem

Land kein leeres Wot't. Auf den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt und das hohe
Maß an sozialer Teìlhabe können wir stolz

sein. In Zukunft mtlssen wir aber vermehrt

auf soziale Gerechtigkeit achten.

Burgermeister Dr, Michael HáuPl

Prlisident des Osterre¡chischen Stàdtebundes
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Masse gehörenden Forderung beauftragt hat

Bundesgerichtshof 3.3.2016 IXZR 732/15* Erlöschen der Ansprùche des Verbrauchers gegen den 620
Unternehmer und des Darlehensgebers gegen den Ver-
braucher durch den Widerruf eines verbundenen Ge-
schäfts, soweit das Darlehen dem Unternehmer zugeflos-
sen ist; Eintritt dieser Wirkung auch in der Insolvenz des
Verbrauchers; Aufrechenbarkeit der durch den Widerruf
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstandenen
wechselseitigen Ansprüche aus dem Rückgewährschuld-
verhältnis

Bücherschau
Johann Christoph Gaedertz/ Handbuch Mediaagenturen
Michael Martinek/Stephan
Ory (Hrsg.)
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Aufsätze

RA Dr. Christian Conreder, Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung der sog. Zahlungskontenrichtlinie - Ein Überblick
Hamburg/ Am 28.10.2015 hat die Bundesregierung einen Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Umsetzung
RAin Ulrike Schild, LL.M., der Richtlinie über die Vergleichbar-keit vo-n Zahlungs-kontoõntgelten, den Wechsel von Zahlungskon:
Frankfurt a.M' ten sowie den Zugang zu Tahlungskonten mit grun"dlegendenlunktionen verabschiedet. lm Rãhmen

dieses Gesetzes sollen Transparenz und Vergleichbarkeit von Entgelten gestärkt und der Wechsel des

Zahlungskontos erleichtert werden; darüber hinaus wird das Recht auf Zugang zu einem Zahlungs-

konto erstmals gesetzlich normiert. Der Beitrag gibt einen Überblick über die neuen Regelungen.

Dr, Dr. Kai-lViichael Hingst/ Negative Zinsen - Die zivilrechtliche Einordnung eines nur scheinbar neuen geldpoli-
Dr. Karl-Alexander tischen Phänomens
Neumann Negative Zinsen sind aufgrund aktueller geldpolitischer Entscheidungen der Europäischen Zentral-

bank (EZB) und weiterer Notenbanken inzwischen eine wirtschaftlichen Realität. Der Beitrag will das

Phänomen der negativen Zinsen aus einem juristischen Blickwìnkel beleuchten.

RA Prof. Dr. Georg Annuß, Abfindungsvereinbarungen unter der lnstitutsvergütungsverordnung
LL'M., München Die lnstitutsvergütungsverordnung (lVV) enthält zahlreiche Vorgaben für Leistungen, die einem

Geschäftsleiter oder einem Mitarbeiter im Rahmen der Beendigung seines Dìenstverhältnisses zuge-

sagt oder gewährt werden. Der Aufsatz analysiert diese Regelungen, insbesondere auch vor dem

Hintergrund der neuen EBA-Guidelines.
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BGH 28.10.2015 - tV ZR 526t14 Keine Verjährungshemmung bei rechtsmissbräuchlichem Güteantrag mit
Anmerkung von RAi.n Anna Grys, Berlin

lst die Annahme und Übermittlung eines Auftrags, der eine Portfoliover-
waltung zum lnhalt hat (Art. 4 Abs. 1 Nr. 9 MiFID), eine Wertpapierdienst-
leistung i. S. v. Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 i. V. m. Anhang I Abschnitt A Nr. 1

MiFID?

Zur Unwirksamkeit verjährungsverkurzender Klauseln in formularmäßigem
Emissionsprospekt

Zur Musterverfahrensfähigkeit der positiven Feststellungsklage

Grauer Kapitalmarkt: Aufklärungspflichten im Zusammenhang mit Fremd-

finanzierung eines Fonds und dem Wiederaufleben der Kommanditisten-
haftung gem. ! 172 Abs. 4 HGB

Verjährungsbeginn - Bearbeitungsgebühren bei Bausparverträgen

Arbeitsgemeinschaft Bank- und Kapitalmarktrecht: Der 1 2. Tag des Bank-

und Kapitalmarktrechts am 19. und 20.11.2015 ìn Erfurt

112
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IFRS 16,,Leases": Bestandsaufnahme und erste kriti-
sche Würdigung der IFRS-Leasingreform (Teil t)
WPISIB Elfdede Ëckl/ WP Jochen Kirch, beide Eschborn /
WP1SIB Christoph Piesbergen, Hamburg I
WPISIB/CPA Prof. Dr. Jochen Pilhofer, Saarbrücken
Mit IFRS 16 hat das IASB die Leasingbilanzierung nach IFRS

auf ein neues Fundament gestellt. lm ersten Teil des Beitrags
werden neben einem Überblick insb, lmplikationen der Erst-
anwendung des neuen Standards sowie Zweifelsfragen rund
um die Definition eines Leasingverhältnisses diskutiert.

DBl 192560
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AUFSATZ
Steuerstrafrecht

Steuerhinterziehung großen Ausmaßes
RA/FASIR Dr. Peter Talaska, Köln
Steuerhinterziehung i.S.d. 5 370 Abs. 1 AO wird mit e¡ner
Freiheitsstrafe bis zu fünf iahren oder mit einer Geldstrafe
bestraft. ln besonders schweren Fällen erhöht sich der Straf-
rahmen auf Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu zehn
Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt vor, wenn derTäter
in großem Ausmaß Steuern verkürzt oder nicht gerechtfer-
t¡gte Steuervorteile erlangt. Der Beitrag zeigt die Folgen der
Vereinheitlichung der Wertgrenze für die Strafzumessung, die
Strafverfolgungsverjährung und die Selbstanzeige auf.

DBl 1 95683

Gewinnermittl ung/Gewerbesteuer

Der Anspruch auf Billigkeitserlass bei Sanierungs-
gewinnen
StB Johannes Buschendorfl Dr. Max Vogel, beide
Hamburg
Der Beitrag widmet sich der Besteuerung von Sanierungsge-
winnen und der Gesetzmäßigkeit eines evtl. Sanierungserlas-
ses. Er zeigt aul dass Steuerpflichtige mit einem Sanierungs-
gewinn bei vorangegangener vollständiger Verlustverrech-
nung einen Anspruch auf Erlass der Ertragsteuern haben.

DBr 1 92682

Körperschaftsteuer

EUG zur,,Sanierungsklausel" des S 8c KStG:
Die Rückausnahme zur Ausnahme ist eine staatliche
Beihilfe i.5.d. EU-Beihilferechts!
RAIFASIRISIB Dr. Jan de Weerth, FrankfurtlM.
Das EuG hat in den Entscheidungen Heitkamp Bau und GFKL

Klagen gegen die KOM-Entscheidung zur Sanierungsklausel
als zulässig angesehen, aber als unbegründet abgewiesen.
Der Beitrag beleuchtet diese Urteile kritisch.

DBl 1 92288
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Bilanzsteuerrecht

Überraschende,,Wende" der Finanzverwaltungsauf-
fassung zu Abschlagszahlungen für Werkleistungen
WPIStB Prof. Dr. Ulrich Prinz, Köln
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BMF, Schreiben vom 14.03.2016
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AUFSATZ
Aktienrecht
Das Abschlussprüfungsreformgesetz (AReG) - Neue-
rungen für Prüfungsausschüsse
SIB/WP Mathieu Meyer/Ass. iur. Daniela Mattheus, Berlin
Das Abschlussprüfungsreformgesetz (AReG) ist am 1 7.03.201 6
im Bundestag beschlossen worden. Es beinhaltet im Wesent-
lichen die Umsetzung der prüfungsbezogenen Vorgaben der
überarbeiteten EU-Abschlussprüfungsrichtlinie. lm Fokus die-
ses Beitrags stehen die Neuregelungen bzgl. des Aufsichtsrats
bzw des Prüfungsausschusses. So werden die Anforderungen
an die Besetzung und das Aufgabenportfolio des Pri.ifungs-
ausschusses eingehend erörtert, wie z.B. die Überwachung
des Rechnungslegungsprozesses sowie die Auswahl und
Uberwachung des Abschlussprúfers. Zudem wird ein über-
blick über die Sanktionierung von Aufsichtsrats- und Prü-
fungsausschussmitgliedern bei Pfl ichtverletzungen gegeben.

D81 1 95434

KURZ KOMMENTIERT
Aktienrecht
BGH: Einseitige Herabsetzung der Vorstandsbezüge
im Fall der lnsolvenz der Gesellschaft
RA Dr. Christian Arnold, Stuttgart
D81 r95638

ENTSCHEIDUNGEN
lnsolvenzrecht

Zum Verhältnis von Deckungs- und Schenkungsan-
fechtung in Fällen e¡ner mittelbaren Zuwendung
BGH, Urteil vom 04.02.2016 - IXZR 421't4

DBl 195970

lnsolvenzrecht

lnsolvenzanfechtung: lndizien für Zahlungsunfähig-
keit des Schuldners und diesbezügliche Kenntnis des
Anfechtungsgegners
BGH, Urteil vom 25.02.2016 - lX ZR 109/f5
DBl 195969

Kapitalanlage

Geschlossener lmmobilienfonds: Zur Aufklärungs-
pflicht eines Anlageberaters über das Wieder-
aufl eben der Kommanditistenhaftung
BGH, Urteil vom 18.02.2016 - l¡l ZR f4l15

oBx r 95630

lnhaltsverzeichnis

ARBEITSRECHT

AUFSATZ
Datenschutz

Arbeitnehmerdatenschutz gemäß der
EU-Datenschutz-Grundverordnung
Prof. Dr. Miehael Kort, Augsburg
Europäische Vorschriften werden das bisherige deutsche
Datenschutzrecht modifizieren. So ist der EU-Trilog zur
geplanten EU-Datenschutz-Grundverordnung mittlerweile
abgeschlossen und es wird klar, welche Vorgaben von Unter-
nehmen umzusetzen sind. Nach der Erläuterung der wesent-
lichen Kerninhalte der Verordnung wird sich sodann intensiv
mit den Auswirkungen auf den Arbeitnehmerdatenschutz
ausei na ndergesetzt.

081 192601 5.711

e'eø/
a

s.595
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KURZ KOMMENTIERT
Betriebsverfassungsrecht

Dauer des Restmandats des Betriebsrats be¡
Betriebsschließung
RA/FAAIbR Dr. Alexander Willemsen, Köln

DB1 I92692

ENTSCHEIDUNGEN
lnsolvenzrecht/Fntgeltrecht
Entgeltzahlungen anfechtbar bei Freistellung ohne
nachvollziehbares Nachgeben
BAG, Urteil vom 17.12.2015 - 6 AZR 186/14

DB1 r92366

Sonstiges Recht

Doma i n -Ad resse des Betrie bsrats mit. Zusatz,,-bt "
zulässig
BAG, Urteil vom 09.09.2015 - 7 AZR 668/13

D8't 192561

Betriebliche Altersversorgu ng

Änderung einer Ermessensentscheidung auf
Gewährung einer Waisenrente
BAG, Urteil vom 08.12.2015 - 3 AZR 141/14

D8f 193005
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s.700

s.718
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s,719

s.703

s.72A

5.706

14, f ahresforum Unternehmensbe$rertung
3O. f uni - 01. Juli 2Of6 | frankfurt am Main

Mit u.a. diesen Themen:

I Auswirkungen der gesetzlichen ReguLierung auf
Unternehmensbewertungen

I Besonderheiten beì der Bewertung von
Konzernstrul<turen und Familienunternehmen

I Digitatisierung und Internationalisierung;

Neue Anforderungen an dìe Unternehmensbewertung

I Aktuelle Rechtsprechung und Auswirl<ungen fiir
die Bewertungspraxìs

I Steuerliche Faktoren der Unternehmensbewertung

Mit u.a, dieien Experten:

I Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Ballwiese¡

Ludwig-Maximilians-Universität [4ünchen

I Aswath Damodaran, Professor of Finance,

Stern School of Business, New York University

I Simone Menne, Mitglied des Vorstandes,

Deutsche Lufthansa AG, l(öln

lermin und 0rt:
30. Juni - 01. Juti 2016
Hitton Frankfurt Cjty Centre

Fon 069 13 38 00

I Prof. Dr. Bettína Thormann, Vizepräsidentin,

Deutsche Prrifste[[e fL]r Rechnungslegung DPR e.V

* Vortejlspre¡s Bilt ¿usschljeßlich fur ¡4jtarbeiter
aus Unternehmen, die nicht in der Beratungs-
praxistãtigsind (wieWP,stB, RAu.ä.).

Teilnahmegebühr:
1.795 € zzgl. MwSt.

Frühbucherpreis bis zum 15.05.2016:
1.595 € zzgt. MwSt.

Vorteìlspreis ftir Experten aus der
Unternehmenspraxis*: 990 € zzgl. l.4wSt.

lnformation und Anmeldung: www.ialresforum'unternehmensbewertung,de I Fon o2fl 887.285o I etlell: veranrtaltungen@fachmediea,de
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Fachinf ormationen zu Bewertungsf ragen
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Prof. Dr. Matthias Meitner, CFA / Prof . Dr. Felix Streitferdt

Überlegungen und Fallstudien zur Berücksichtigung von 2
, lnsolvenzrisiken in der Unternehmensbewertung

ln dem Beitrag wird dargestet[t, dass die lnsolvenzmögtichkeit keine Auswirkungen auf den Gesamtunternehmenswert
hat, sofern lnsotvenzkosten nicht explizit berücksichtigt werden. Wenn man darauf aufbauend lnsotvenzkosten aktiv
berücksichtigen möchte, können sich negative Konsequenzen für den Wert ergeben, empirische Untersuchungen
deuten jedoch darauf hin, dass diese Effekte zumindest nicht sehr groß sein dürften. Anhand eines Beispiels wird
abschtießend zudem noch einmat gezeigt, inwiefern sich bei Kapitatgesetl.schaften in lnsolvenznähe die begrenzte
Haftung positiv auf den Unternehmenswert auswirken kann.

WPi StB Dr. Klaus Rabel, CVA

Grobplanungsphase und Rentenphase nach dem Fachgutachten
KFS/BW1

15

Die Arbeitsgruppe Unternehmensbewertung des Fachsenats für Betriebswirtschaft der österreichischen Kammer
der Wirtschaftstreuhänder hat eine Empfehtung zur Grobptanungsphase und zur Rentenphase flerminal Value] nach
dem Fachgutachten KFS/BW1 veröffent[icht. ln dem Beitrag werden die wesenttichen Aussagen der Empfehtung
ertäutert und ihre Anwendung anhand von Beispielen veranschauticht.

Andreas Emmert, CFA, CIA

Grafische Parameterdarstellung ¡n e¡nem Tachodiagramm in Excel 22
Tachodiagramme können Ausprägungen von Parametern innerhatb einer definierten Bandbreite in kompakter Form
ersichttich machen. So[che Diagramme kommen regetmäßig im Rahmen von Management Dashboard Darstet-
[ungen und Risikoberichten zur Anwendung. ln dem Beitrag wird auf die Erstetlung von Tachodiagrammen unter
Verwendung von Microsoft Excet 2013 am konkreten Beispiel eingegangen.

EDITORIAL I . Berichterstattung über die 9. JAHRESKONFERENZ DER EACVA 26 . RECHTSPRECHUNG: Aktuelle Rechtsprechung

zur unternehmensbewertung 32. BETA-FAKTOREN 36 . BÖRSENMULTIPLES 37 . AUS DER EACVA 38. PERSÖNLICH 40
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t INHALT
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I HOFFMAN NS STREIFLICHTER

205 Teilwertabschreibung auf Lagerbestände

WP/StB Prof. Dr. Wolf-Dieter Hoffmann

STEUER- UND BILANZPRAXIS

207 Neuregelung zur handelsrechtlichen Bewertung von
Pensionsrückstel lungen
Offene Fragen zur Änderung des 5 253 HCB
und Handlungsempfehlungen
WP/SIB Prof. Dr. Christian Zwirner

21,4 Die steuerrechtliche Behandlungvon Pensionszusagen
Aktuelle Fragen und ausgewählte Problembereiche
StB/vBP Prof. Dr. Hans Ott

220 Neues Grundsatzurteil zum häuslichen Arbeitszimmer
Der Beschluss des Großen Senats vom 27.7.20L5 -

Çr5 L/t4
Dr. Tobias Rolfes

225 Das Urteil des EuGH in der Rs.,,Timac Agro Deutschland
GmbH": keine Klärung der,,Marks & Spencer"-Aus-
nahme
Anmerkungen zum EUCH-Urteil vom 17.12.2015 -

c-388/L4
Regierungsdirektor Dr. Kai Schulz-Trieglaff LL.M.

229 Das Anti Tax Avoidance Package der EU-Kommission
Hinreichende U msetzu ng der OECD-Absch lussberichte
zu BEPS?

Christian Kahlenberg, M.Sc.

PRAXISFALLE

233 Angabe zu latenten Steuern nach $ 285 Nr.30 HGB

WP/StB Dr. Norbert Lüdenbach

AKTUELL BERATEN

234 Auskünfte an lnsolvenzverwalter - Sticht das

Steuergeheim nis die lnformationsfreiheit?
Prof. Dr. Jens M. Schmittmann

KURZNACHRICHTEN

Korrektur nach den Crundsätzen des formellen
Bilanzenzusam men ha ngs

Verabschiedung des Deutschen Rechnungslegungs

Änderungsstandards Nr.6 (DRAS 6)

$ 6 Abs. 5 Satz 3 EStC 1-999 als eigenständiger
Besteueru n gstatbesta nd

Zinsschra nke und Cesellschafter-Fremdfi na nzierung

Anwendung des $ 1-6 Abs. 3 Satz 5 EStC auch für die

Cewerbesteuer

Beu rteilu ng von Blockheizkraftwerken

Werbungskosten im Zusammenhang mit einem
Termingeschäft, Werbu ngskostena bzugsverbot

Einkünfte aus Kapitalvermögen: Testamentarisch
angeordnete Verzinsu ng eines Vemächtnisa nspruchs

Behandlung von Entlassungsentschädigungen

5achbezugswert fü r arbeitstägliche Zusch üsse zu

Mahlzeiten

Bonusprogramm eines Kreditinstituts als verdeckte
Cewin na u ssch üttu ng

Beteiligung von juristischen Personen des öffentlichen
Rechts a n einer Personengesellschaft

C rundstücksü bertragung a ls Ceschäftsveräußeru ng

Behandlung des Bestelleintritts in Leasingfällen

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat
tebruar 2016

Aussetzung der Vollzieh ung in Bauträgerfä llen

Keine Einkünfteminderung durch Übernåhmeverlust
bei Formwechsel

lnvestitionszu lagenrechtliche,,Anschaffu ng" einer
Maschine trotz fehlender Betriebsbereitschaft
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BEPS - Mossive Doppelbesteuerung und Gefohren
für dos deutsche Steueroufl<ommen
Frítz Esterer r 369

ASSI'RANCE
/*t\J

KOMPAKT

Prüfung des Lageberichts im Rahmen derAbsctùusspnifung

Auswirkungen von ,,Expected Credit Loss"-Modellen auf die Abschlussprüfung

IDW zur Ausrichtung des International Accounting Education Standards Board

Aus ausländischen Fachzeitschriften: The Female Audit Fee Premium

ANALYSE

Praktische Anwendung der ISA in Deutschland - Eröffnungsbilanzwerte bei

Erstpnifungsauft rägen (ISA 5 1 0)

RaIf Kamping

) 370

) 370

,> 371

t 371

)r 372

RECHNI'NESLEGUNG@
KOMPAKT

Nichtfinanzielle Erklärung im Lagebericht . . .

Änderungen von DRS

IDW zur Erst-Anwendung von IFRS 9 für Unternehmen im Anwendungsbereich

vonIFRS4.....
Veranstaltungshinweis

ANALYSE

Änderung der Vorschriften zur Abzinsung von Pensionsrückstellungen

Dr. Sandra Kuhn und Dr. TorstenMoser . . . . .

Business Combinations auf dem Prùfstand - Ergebnisse und Folgen des

Post-implementation Reviews zu IFRS 3

Dr.MarcoMqter....

,r 379

Ð 379

r 380

l 380

) 381

l 388

FINANCIAL SERVICES@
KTMPAKT

Intensivere Bekämpfung derTerrorismusfinanzierung . . . . .

Länderwünsche zur Finanzmarktnovelle

Zentrales Clearing frir Kreditausfallversichôrungen

Baseler Ausschuss verschärft Regeln zur Kapitalunterlegung

ANALYSE

Der neue IDW ES 4 - Hintergrund und Bedeurung f,ir Kapitalverwaltungs-

gesellschaften und Vertriebe

Klaus Löfiler und Dr. Claudía P íschetsrieder

D 394

) 395

) 395

D 395

r 396
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Dr. Norbert Schwíeters undFolker Trepte ¡ 402
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KOMPAKT

SchutzvorRansomware . . . .

Neuer Präsident des BSI

,,EU-US Privacy Shield" statt Safe Harbour . . . . .

Gender-Gap-Studie: Deutschland mit Defiziten
Rezension: Moderne Controllingkonzepte

ANALVSE

Verkehrswert des Anteils und Verkehrswert des Unternehmens -
Desinvestitionsoption und grundsätzlich ungeeignete Wertkategorie
Dr. Frederik Ruthardt und Prof. Dr. Dirk Hachmeíster

r 409
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Automatischer Informationsaustausch über Unternehmenssteuern in der EU .
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Am Ende eines jeden Beitrags in der \MPg finden Sie einen Code, die so-

genannte,,DOC-ID" (2. B. W1006745).

Diese DOC-ID wird Sie bei der künftigen Nutzung der erweiterten
Online-Datenbank der \MPg OAfPg online) unterstützen. In den Such-

optionen der Datenbank werden Sie durch die Eingabe der DOC-ID schnell und bequem

den gesuchten Beitrag finden.

Sie vermissen die Rubriken,,Zeitschriftenspiegel" und,,Neue Bücher"? Die Informationen
sind nicht verloren. Recherchieren Sie einfach onïne auf wwwidw.de.
> Folgen Sie in der Rubrik,,InfoCenter" dem Link,,Literaturrecherche" auf der Homepage

des IDW - so gelangen Sie in den Katalog der IDW Bibliotheh in dem Sie Nachweise zu
Zeitschriftenaufsätzen und Büchern finden. Ob Autoren oder Schlagwörter, der Katalog

bietet verschiedene Einstiege, um einen Überblick über aktuelle Literatur aus Prüfungs-

wesen, Rechnungslegung, BWL und Wirtschafts- und Steuerrecht zu bekommen.

ZEITSCTIRIFTEN UND NEUE BT¡CHER

I r 07,2015 i UllRt



lnhaltsverzeichnis

Rursiirz¡
I FRS/Rech n ungsleg ung

Die Bedeutung der Other Comprehensive lncome-
Positionen vor dem Hintergrund de.r Neuformulie-
rung des IASB-Framework
Prof. Dr. Christoph Kuhner / Dario Bothen, M.5c.,

beide Köln
Vor dem H¡ntergrund der schon länger anhaltenden Dis-
kussion um die stiefmütterliche Behandlung der financial
performance in der IFRS-Rechnungslegung hat das |ASB

imED/2015/3 einen ersten konzeptionellen Grundstein zur
Abgrenzung erfolgswirksamer und erfolgsneutraler Ergeb-
nisbestandte¡le gelegt. Diese im Kapitel 7 des künftigen
frameworks enthaltenen Neuerungen dürften maßgeb-
liche Auswirkungen auf das parallel laufende Performance
Reporting-Projekt haben. lm dem Beitrag werden die lnhalte
dieses Kapitels deskriptiv aufgearbeitet und anschließend
einer kritischen Würdigung unterzogen.

KORI 1 93681

I FRS/Rechnungslegung

Bilanzierung der Ausbuchung finanzieller Ver-
mögenswerte nach IFRS 9 unter Berücksichtigung
bilanzpolitischer Aspekte
Prof. Dr, Alois Paul Knobloch, Saarbrücken
Der Abgang eines finanziellen Vermögenswerts richtet sich

nach dem in IFRS 9 verankerten risks and rewards approach. ln
dem Beitrag wird ein Prüfschema zur Ausbuchung finanzieller
Vermögenswerte nach lFRS 9 entw¡ckelt und vorgestellt. Des

Weiteren werden bei der Ausbuchung von F¡nanzinstrumenten
sich ergebende bilanzpolitische Gestaltungsspielräume erläu-
tert und am Beispiel von Opt¡onen und Garantien aufgezeigt.

KORl 195ó42

IFRS/Rech nungslegung

Return on lnvestment als Maßgröße des effrzienten
Kapitaleinsatzes - Weiterentwicklung gängiger
Ansätze zur Analyse von IFRS-Konzernabschlüssen

Dipl.-Wi.-lng. Tobias Nell / Marco Schmidt, M.5c.,

beide Freiberg
Wichtiges Ziel der externen Jahresabschlussanalyse ist die
Einschätzung der Effizienz des Kap¡taleinsatzes von Unterneh-
men. Als Maßgröße kommen hierfür verschiedene Rentabili-
tätskennzahlen in Betracht. Zudem stellt die Rentab¡litätsana-
lyse von Konzernabschlüssen nach IFRS Unternehmensexter-
ne regelmäßig vor große Herausforderungen. ln dem Beitrag

werden anhand der Anforderungen Kausalität, Konsistenz,
Vergleichbarkeit und Ermittelbarkeit verschiedene Rentabili-

tätskennzahlen diskutiert und daraus der Rol in seinen vor-
zugswürdigen Abgrenzungen abgeleitet.

KOR1 1 90645

www.kor-ifrs.de

FALTSTUDIE
IFRS/Rech nu ngsleg ung

lmplementierung von IFRS 15 in der Medien- und
Entertainmentbranche
Dr. Robert Walter, Unterföhring / WP Christiane Hold,

München
lm Vorfeld der erstmaligen Anwendung des IFRS 15 für am

oder nach dem 01.01.2018 beginnende Geschäftsjahre müssen

Unternehmen analysieren, inwiefern sie von den Auswirkun-
gen des neuen Standards betroffen sind. ln der Fallstudie wer-

den im Rahmen einer ersten lmpact-Analyse die (vorläufigen)

Effekte des in IFRS 15 implementierten neuen Modells zur Um-

satzrealisierung auf die Bilanzierungspraxis bei ausgewählten,

in der Medien- und Entertainmentbranche anzutreffenden
Geschäftsmodellen im Vergleich zur bisherigen Rechtslage

untersucht.

KORl 1 945s4

TAGUNGSBERICHT
Rechnungslegung

Rechnungswesen ¡m Wandel der Zeit
Dipl.-Kfm. Dr. Hans-Jürgen Hillmer, €oesfeld
Fúr das Jahr 2015 ist der renommierte Dr. Kausch-Preis letzt-
malig vergeben worden. Mit der posthumen Verleihung des

Preises an den Stifter fällt gleichzeitig der Startschuss für die

Schaffung eines neuen,,ACA-Preises in Finanzieller Führun9"

der Universität St. Gallen, mit dem zukünftig herausragende

wissenschaftliche Leistungen in Rechnungslegung, Cont-

rolling, Corporate Finance und Wirtschaftsprüfung bedacht
werden sollen. Festvorträge zur lnternationalisierung des

Rechnungswesens und zur aktuellen Lage der Accounting-
Forschung im deutschsprachigen Raum rundeten das Pro-

gramm ab.

KORl 195619 s.2a7

s" 197

s.161

5.169

Rechnungslegung

Entwicklung und Ausgestaltung der Prüfung von
nach GRI-Normen erstellen Nachhaltigkeitsberich-
ten in Deutschland
Prof. Dr. Axel Haller / Dipl.-WiWi Christoph Durchschein,

beide Regensburg
Die in dem Beitrag vorgestellte Studie analysiert die Häufig-
keit sowie die inhaltliche Ausgestaltung von durchgeführten
Prüfungen bei in den Jahren 2010 bis2014 veröffentlichten,
nach GRI-Normen erstellten Nachhaltigke¡tsberichten deut-
scher Unternehmen auf Basis der von den jeweiligen Prüfern

erteilten Prüfungsbescheinigungen und liefert Erkenntnisse

darüber, ob geprüfte Nachhaltigkeitsberichte tatsächlich ent-
scheidungsnützlichere lnformationen liefern.

KORl 193683

RECHNUNGSLEGUNG & INVESTOR RELATIONS

lnvestor Relations

Klare und konsistente Finanzinformationen machen

den Unterschied: Was wirklich zählt am Kapital-
markt!
Prof. Dr. Henning Zülch, LeiPzig

KORI t 661 35

REPORTS
lnternational
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AKTUEttES
Peter Konwitschka: (Keine) Anwendung derVerordnung (EU) Nr5322014 aufAbschlussprüferbestellungen
österreichischer Kreditinst¡tute und Versicherungen bis 16. 6. 2016

Die EU-Abschlussprüfer-VO Nr 53712014 sieht unter anderem eine zehnjährige zwingende Rotation der Abschtussprüfer von
Unternehmen öffenttichen lnteresses vor. Der Beitrag analysiert, ob sie bei Abschlussprüferbestetlungen österreichischer Kreditinstitute
undVersicherungenbisinklusive16.6.2016fürdasdarauffotgendeGeschäftsjahçtypischerweise20lT,bereitsgitt.

Paut Rzepa/Alexandra Wild: Das BFG zum rückwirkenden Ausscheiden eines Gruppenmitgliedes durch errichtende
Umwandlung

Das BFG hatte in seiner Entscheidung vom 14. 10.2015 die Auswirkungen einer Umwandtung innerhalb der Drei-Jahres-Frist gem 5 9

Abs 10 KSIG auf die Gruppenbesteuerung zu beurteilen. lm Rahmen dieses Beitrags werden die Argumente des BFG dargestellt und
einer kritischen Würdigung unterzogen, wobei insbesondere auf die Regelung des 5 9 Abs 5 vierter Satz KSIG eingegangen wird.

GESEttsCHAFTS. & STEUERRECHT

77

7B

BITANZSTEUERRECHT

Romuald Bertli Klaus Hirschler: Bitanzierung von Bete¡tigungen vor und nach einer Einlage in eine Tochtergesellschaft 81

]UDTKATUR STEUERRECHT

Werner Wiesner: Bewertung von nicht zum begünstigten Vermögen gem Art lV Umgrstc gehörenden Wirtschaftsgütern 83

RECHNUNGSWESEN

Sabine Urnik/Katharina Maier: Entwicktungspotenziale in einer zukunftsorientierten Lageberichterstattung in österreich 86

Antizipativen Berichtselementen des Lageberichts kommt in der nationaten und internationaten Rechnungslegungspraxis
zunehmend zentrale Bedeutung zu. Dies erfordert Überlegungen zur Weiterentwicktung und Konkretisierung der Chancen-, Risiko-
und Prognoseaspekte im Sinne eines ausgeglichenen und umfassenden Reportings. Der Beitrag befasst sich in diesem Kontext
mit den Vorgaben von DRS 20 sowie der CSR-Richtlinie 2014, stettt die Bezrìge zur österreichischen Berichterstattung her und zeigt
mögliche Entwicklu ngspotenziale auf.

Hanno Kirssh: IFRS 16 ,,Leases" - Die Regelungen des neues Leas¡ngstandards für Leasingnehmer im Lichte qualitativer
Anforderungen an d¡e Finanzberichterstattung

Der vor{iegende Beitrag steltt die wesentlichen Neuerungen vor, die Leasingnehmer ab Erstanwendung des IFRS 16 (spätestens

in den ab dem 1. 1. 2019 beginnenden Geschäftsjahren) zu beachten haben. Das dann anzuwendende Standard-Leasingmodell
führt - abgesehen von wenigen aus Praktikabilitätsgründen zugelassenen Ausnahmen - stets zu einer bilanziellen Abbitdung von
Leasingverhättnissen in Form von RoU-Assets und Leasingverbindtichkeiten. Die Analyse der Neuregetung zeigt, dass vor altem die
fu ndamentalen quatitativen Anforderungen der Relevanz und glaubwtìrdigen Darstellung d urch das ,,single lessee accounting model"
gestärkt werden; demgegenüber führt eine Mehrzahl von Wahlrechten und Ermessensspielråumen zu gewissen Einschränkungen in

der Vergteichbarkeit der Finanzberichtsinformationen.

97

¡wz.lexisnexis.at



IMPRESSU}Vl

RECHNUNGSWESEN.TEXIKON

Romuald Bertl/Chr¡stoph Fröhtich: Latente Steuern beim Erwerb von Objektgesellschaften: Die gleiche

Regel bewirkt nicht zwingend die gleiche Bilanzierung

INTERNATIONATER RUNDBTICK

107

Katharina van BakeþAuer/Barbara Schallmeiner 110

Herausgeber:

o, Unìv.-Prof. Dr. Romuald Bertl
WP Dr. Robert Reite.
l\/ag. Christoph Schtager (BMF)

RA Dr. Thomas Wenger
Hon.-Prof. MR iR Dr. WernerWiesner (BMF)

Insiitut Österre¡chischer Wirtschaft sprüfer

Reda ktio nsa ss isten z:

Mag. Dipl. lng. Dr. Stéphanie Hormanseder
¡,11M (CEMS)

Schriftleitung:
o. Univ.-Prof. Dr..Romuald Be¡tl

Ständige Mitarbeiter:
Dr. Christoph Fröhlich
Univ.-Prof. Dr. Klaus Hìrschler
Elisabeth Höltschl, MSc

Dr. Katharìna van Bakel-Auer

Abo n n ente nservi ce:

Tel. +43-1-534 52-0, Fax DW 141

E-Mail: kundenservice@f exisnexls.at

Lektorat und Autorenbetreuung:
Mag. Evelyn Hahn
1030 Wìen, Marxergasse 25
Tel. +43-1-534 52-7562, F ax DV"l 146
E- lviail: evelyn. hah n@lexisnexis. at

Anzeigen & Mediâdaten:
Alexander Mayr
Tel. +43-1-534 52-1116, Fax DW 144
E- lr4a i l: a nzei gen@ lexisnexìs.at
http://tesen.lex¡s nexis. at/ zs I rw z/
mediadaten.html

lmpressumt
Offenlegung gemàß S 25 lvledienG:

Medieninhaber und Herausgeber isd I I (1) Z I und 9 Med¡enc: Lex¡sNexis Verlag ARD

Crac GmbH & Co KG i 5¡tz: Marxergasse 25, 1030 v!ien I Unlersehmensgegenstand: LexisNlexis

ARD Orac ist ein fùh.ender Fachverlag ìn Õsterre¡ch ¡m Bereich Steuenr, Recht und Wirtschaft,
der d¡e Trad¡tion der Verlagshäuser Orâc und ARD unter internationalen Dach fortllihrt.
LexisNexis ARD Orac ist eìn-iochteru nternehnren der i nternationa I tä1¡ger Veriâgsgru ppe RELX

Group, deren Legal Division weltvJeit unter clenr N¿men Lexisñexis limiert. I Blôtliinie: Rechts-

informaiion und Wirtscha{tsinformation; aktueile rechtlìche Neuerungen I Geschäftsführung:
Albe¡to Sanz de Lanl¿ i Unbeschr¿jnkt haftender Gesellschafter: Orac Gesellschaft m.b.H.,
tularxergasse 25. 1030 Wien I Komnrandil¡si: Reeo Messe Salzburg Gesellschaft r¡.b.l-i,, Am
Messezentrum 6,5021 Salzburg i Beteiligurìgsve.lläkn¡sse: Alle¡nigerGeseilschafterder Orac

Gesellschaft m.b.H.: Reed t¡sevierAustria GmbH, An Messezentrum 6,5021 Salzburg i Gesell-

schafter cler ReecJ Messe SalzburgGesellschaft m.b.H.: Reed ElsevierOverseas BV, Radarweg
29, i043 NX Amsîerdam {0,1 01ô), Reed ElseviefAustr¡a GmbH, Ar¡ Messezentftrnì 6,5021 Salz-

nurg i99,9 0,ô) 
; Alleíniger Gesellschafter der Reed Elsev¡er Austr¡a GmbFl: Reed Elsevier Ove¡-

seas 8.V., Radarvleg 29, 1043 NXArnsterdanr i Aileiniger Gesellschafterder Reed Elsevier Over-

seas B.V.: Reed Ëlsevier lloldings BV, Radars/eg 29, ì043 NX Amsterdam I Gesellschafter cier

Reed Else\aer Hcldings BV: RELX Group plc, 1-3 Strand (http:/lwww.relxgroup.com/aboutus/
Pages/Home.aspx), Loncloil w-C2N 5.lR {50 0/o), Reed Elsevier Holdings Ltd., i-3 Sttand,
London WC2N 5JR i50 %) I Gesellschafter de. RELX Croup plc: RELX PLC (52,9 0zlo), RËLX NV

i.17,1 0.,0) 
I Gesellschâfter der RELX PL.C: mehr aìs 75 % ìni Streubesìtz j Gesellschafter der RELX

I'lV: nreh.¿ts750/o inr Str-"ubesitz j 6esellschafte¡ derReed Eìsev¡erHotdißgs Ltd.: RELXGroup
pic (100 0/o) I Redaktion: Marxergasse 25, i030 Wìen. iSSN: 1016-3779

Derzeit gìlt Anzeigenpreisliste Stand 2016 { Verlags- und Herslellungsort; Wien I Dìe Zeit-
schrifl erscheínt einmal inr l'4onat i Einzelheftpreìs 2016: €28,-; Jahresabonnenent 2016:

€2-91. tnkl. MWSt be! Voiauszahlung; Preisänderurgen vorbehalten j Bankverbindung:
Bank l\ustr iâ IBAN: ÂT841200C50423468600, BIC: BKALìATWW I Abbesiellungen sincì nur zum
Jahresschluss möglich, rvenn sìe bis spâleslens 30.11. scllriftlich einlangen i Druck: Prime
Rat€ GmbH. [4€gver.i ùt 53, l'l-1044 Budapest.

Verlagsrechte: D¡e in dieser Zeitschrilt veröffentlichlen Beiträge sind urheberrechtlich
geschútzt. Alle Rechte bleiben vorbehaìten. Ke¡n IeÌl d¡eser Zeitschrift dari ohne schriftliche
Genehnrigung des Veriages in ¡rgende¡ner Form durch Fotokopie, M¡krofilm, Aufrahme
iir eine Datenbank oa,er åul Dalentràger oder auf andere Verfahren - reproduziert oder
ìo eine voß i\¡aschinen, insbesonclere Datenverarbeitungsânlagen, verwendbarè Sprache
rìberrragen werden. Das gìll auch fúr die veroffen{lichten Entsche¡dungen und deren l-eit-
sàtze, wenn und sov/e;t sie vom Einsender oder von der Schriftleitung redigiert, erðrbeiiet
oder bearlleitei wurclen rnd daher llrheberrechtsschutz genießen. Fotokopien für clen
persônlichen uncl sonst;gen eigenen Gebrauclr dürfen nur von einzelnen Beiträgen oder
Teii€n daraus als Einzelko,oie hergestellt werden.

Unbeschadet des 5 3?a UrhG ráumt derAutor rtit der Ëinre¡chi¡ng seines Marìuskripies

den Verlag ¡ür den F¿ll der Annahme das übeì tragbare, zeitlich und ortl¡ch unbeschränkte

ausschließliche Werknutzungsrecht (Ç 2a UrhG) der Veröffentlichung in dieser Zeitsclrrifl,
einschiießlích des Rechts der Vervielfältigung in jeclem technischen Verfahren (Druck, Mi-

krofilnr etc) und der Verbreitung {Verlagsrecht) sowíe der Verweriung durch Datenbanken

oder ähnliche Einrichtungen, einschließlich des Rechts der vervielfâltigung auf Dåtenträgern
jeder Art, cler Speicherung itr und der Ausgabe durch Datenl¡anken, der Verbreitung vÕn

V€rvÌeifáltigungsslû cken a n d ie Ben utzer, der Send u ng l9 1 7 Urhcì u nd sonstigen öffentl ichen

Wiedergãbe {S ÌB Urhc) rn allen sprachen ein.

l'4ìt der Einre¡chung von 3eítrâgerì von Arbeitsgruppen Leistei der Einreichencle daftir Ge'

wáhr. dass die Publíkation von ällen beteilìgten Autoren genehmigt vvurde und dass alle

mìt der ijbertrâgung sämtlicher Rechte ãn den Verlag eiilverstanden sind. N4it dem vom

Verlag geleiste{en llonorar isi die Überiragung sâmtiicher Rechte abgegolien. Aufgrund

der Honor¡erung erlischt die Ausschlìeßìichkeit des eingerâumlen Verlagsrechls nichi ntit
Ablauf des dem Jahr des Erscheinen des Beitr¿gs folgenden Kalenderjahres (S 36 Urhc). FLìr

die Verwertung durch Datenbanken gilt dieser Zeitr¿um keinesfalls.

Beiträge, die ausschließlich onlìne erscheinen, werden derze¡t wie Beilràge, die im Printheft

publiziert werden, abgerechnet. DerVerlag behäll sicn vor, d¿sAbrechnungsmodell lilr reine

OnliBe-Publikationen. die ab 2016 eingere¡cht v/erden, umzuslellen.

Trotz sorgfält¡gster Beârbeitung erfolgen alle Angaben ohne Gewãhr. E¡ne Haftung
des Vertâges, der Herausgeber und der Autoten ist ausgeschlossen. Dies gitt auch für
lnhâlte, die exklus¡v dig¡tãl veröffentticht werden.

Richtlinien fúr Autoren:
. tul¿nuskripte übermítteln Sie bitte an d;e ['ililaìl-Adresse RWZ-Ze¡tschriJi@lexisnexis.at.
. Wir ersuchen um VerweJrcjung gàngigerjLrristischer Z¡tier- und Abkalrzún-esregein (AZR,

7. Aullage).
. lvlanuskr;ptesind moglichst unterVervrendungtìerdekaclischen Gliederungzu erstellen

und sollten nichl ¡nehr als 3 Gl¡ederungseLrenen umfassen.
. DjeBeiträgesollleneineLàngevonnichtßrehrals25.000Z€ichen(exklLeerzeichen,ìnki

Fußnoten) ar¡fwejsen. Ùberschreitet d¿s i¡anuskript diese Lânge, siìrd die 11erâusgeber

berechtigi, die Beiträge entsprechend zu kil.zen.
. JederBeitragwirdeinemexternenBegutachtuogsverfahrent¡nterzogen,dasúbetseine

Veröffentiichung enischeidei. Der Verfasserwìrd schriftlich irrformierl, ob der Beitrag zur

Publikation angenonrmen wurde.
. D¡e R¡chtlinien lûr das Verlassen von Z!ìitschriftenbe¡trägen íinden Sie in ausfùhrliche¡

Form unter rvvz.lex¡snexis.at in der Rubrik Autorerlserv¡ce.

rwz.lexisnexis.at



Af sB.r

r¡

ln Koopenation rnit;
BITKOM - Brndesverband lnformationsn¡irtschaft, Telekommu

BvD - Berufsverband cier DatenschutzbeauftraqTen Deutschlan

davit irn DAV - Arbeitsgemeinschaft iT-Recht im Deuischen

eco - Verband der Internetvvìrischaft e.V,

VPRT - Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V.

ZEITSCHRIFT FÜR DATENSCHUTZ

INHÅLî 412016 seiten 1 s3-2oo

Verhaltensregeln

Tenitorialitätsprinzip

Überblick

Beweisverwertu n gsverbot

Botnetzwerk

Datenspeicherung

Zeugenschutz

Dash-Cam

Postmortales Persönlichkeitsrecht

Dauervideoaufzeichnung

Doom-Kamera

Videoüberwachung

lP-Adresse

Editorial
153 SEBASTIAN KRASKA

Datensch utz-Zerüfizieru ngen i n der
EU-Datenschutzgrundverordnung

Beiträge
155 INGEMAR KARTHEUSER / FLORIAN SCHMITT

Der Niederlassungsbegriff und seine praktischen Auswirkungen
Anwendbarkeit des Datenschutzrechts eines Mitgliedstaats auf
ausländische EU-Gesel lschaften

159 LENNARTSYDOW

Die Entwicklung des Datenschutzrechts im Jahr 20'15.

Beitrags- und Rechtsprechungsübersicht

Rechtsprechung
BGH: Heimliche Beschlagnahme von Mailserver-Daten
Beschluss vom 4.8.201 5 - 3 StR 162/15

BGH: Ausspähen von Daten - Bitcoin-Generierung
Beschluss vom 21 .7 .2015 - 1 StR 1 6/1 5

OLG Köln: Speicherung von lP-Adressen für 4 Tage bei DSL-Anschluss

Urteil vom 14j22015 - 12 U 16/13

OLG Celle: TK-Überwachung im Strafverfahren: Akteneinsichtsrecht
der Verteidigung
Beschluss vom24.7 .2015 - 2 Ws 116/15

LG Memmingen: Unterlassungsanspruch gegen Dashboard-Kameras

Urteil vom 14.1.2016 -22 O 1983/13 m. Anm. SCHWIERING

LG Berlin: Digitaler Nachlass - Vererbbarkeit des Zugangs zu sozialen

Netzwerken
Urteil vom 17 .12.2015 - 20 O 172/15 m. Anm. SOLMECKE i SCHMITT

LG Landshut: Beweisverwertungsverbot bei Dash-Cam-Aufnahmen

Hinweisbeschluss vom 1 .12.2015 - 12 S 2603/15

LG Berlin: Anbringen einer funktionsunfähigen Videokamera-
Attrappe in einem Mietshaus
Urteilvom 28.10.2015 - 67 S 82/15 m. Anm. WIDEGREEN

AG Bergisch Gladbach: DigitalerTürspion mit Kamerafunktion und

Smartphone-Kopplung
Urteil vom 3.9.2015 -70 C 17/15

AG Rostock: Beweisverwertu n gsverbot bei Fi lesha ri n g trotz richterl ich

gestatteter Auskunft
Urteil vom 25.8.2015 - 48 C 11115

17?

174

175

177

179

142

187

189

190

192



Presserecht

I nfrastrukturatlas

Sperrerklärung

Eigentümerdaten

Niederlassungsbegriff

Parlamentarischer lnformationsanspruch

Presserechtl iche Auskunft

ldentifizierung

lnformationsweitergabeverbot

'!93 BVerwG: Pei5önli(her.Anwendungsbereich des Medienprivilegs
nach s 41 BDSG L. '

Beschluss vom29.10.2015 - 1 B 32.15

194 OVG NRW: Erhebung von lnfrastrukturdaten
Beschluss vom 7.1 .2016 - 13 A999/15

195 VG Wiesbaden: Offenlegung eines Konsortialvertrags nach dem
U mwe lti nf ormationsgesetz
Urteil vom 9.10.2015 - 6 K 228/15.W1

196 VG Berlin: Auskunft aus dem Liegenschaftskataster nur bei

berechti gtem I nteresse

Urteil vom 26.2.2015 - VG 13 K 1 86.1 3

1 99 BVerwG: Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit einer Facebook-

Fanpage - Vorabentscheid ungsersuchen

Beschluss vom 25.2.201 6 - 1 C 28.14 (Ls.)

2OO BayVerfGH: Beantwortung parlamentarischer Anfragen durch die

Staatsregierung
Entscheidung vom 1 1 .9.2014 - Vf , 67-lVa-13 (Ls.)

200 OVG Bautzen: Auskunftsanspruch eines Portalbetreibers zu

öffentl ichen Auftragsverga ben

Beschluss vom 10.7.2015 - 3 B 96/15 (Ls.)

200 VG Köln: Erkennungsdienstliche Behandlung im Umfeld eines

Fußballspiels

Urteil vom 5.11 .2015 - 20 K 3466/13 (Ls.)

200 VG Hamburg: lnformationspflichten von Körperschaften des

öffentlichen Rechts

Urteil vom 5.8.201 5 - 17 K 3203/13 (Ls.)

lll-lV lnhalt
V-Xlll ZD-Fokus
XIV lmpressum

Beilagenhinweis
Mit dieser Ausgabe verbreiten wir eine Beilage von

Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln

Wir bitten unsere Leser um Beachtungl

zD 4/2016


